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Abschnitt A – Rückblick auf das Ergebnis der Jahresrechnung 2021 
 
Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2021 schließt im Verwaltungshaushalt in 
den Einnahmen und Ausgaben mit 
 
6.620.883,55 € 
 
und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 
 
1.594.174,94 € 
 
ab. Detailliert zeigt sich folgende Übersicht: 
 
Solleinnahmen Verwaltungshaushalt 6.620.904,30 € 
Solleinnahmen Vermögenshaushalt 1.594.176,94 € 
Abgang Kasseneinnahmereste              20,75 € 
=      8.215.060,49 € 
 
Sollausgaben Verwaltungshaushalt 6.620.883,55 € 
Sollausgaben Vermögenshaushalt 1.594,176,94 € 
Zugang Kassenausgabereste                0,00 € 
=      8.215.060,49 € 
 
Zum Abschluss des Haushaltsjahres 2021 erfolgte eine Entnahme der Rücklage in 
Höhe von 312.749,35 €. Zum 31.12.2021 beträgt die Rücklage damit rechnerisch 
1.134.689,69 €. Den Anforderungen der Mindestrücklage i.S.v. § 20 Abs. 2 
KommHV-Kameralistik wird damit ebenfalls genüge getan. 
 
Weitere Einzelheiten können der Jahresrechnung 2021 mit dem entsprechenden 
Rechenschaftsbericht entnommen werden. 
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Abschnitt B – Haushalt 2022 
 
Die Haushaltssatzung für das abgelaufene Haushaltsjahr 2022 verabschiedete der 
Gemeinderat der Gemeinde Weidhausen b.Coburg in seiner Sitzung am 07.03.2022 
einstimmig. Die Satzung enthielt mit der Kreditaufnahme für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen genehmigungspflichtige Bestandteile. Die 
Genehmigung und die erforderliche rechtsaufsichtliche Stellungnahme des 
Landratsamtes Coburg erhielt die Gemeinde Weidhausen b.Coburg mit Schreiben 
vom 07.04.2022 (Az. 960-22 Nr. 116 = 241). 
 
Das Gesamthaushaltsvolumen 2022 beläuft sich gemäß Haushaltssatzung auf 
12.617.730 €, wobei hierbei 6.812.440 € auf den Verwaltungshaushalt entfallen. 
Der Vermögenshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 5.805.290 € 
ab.  
 
Nachdem die vergangenen Jahre vor allem durch die Corona-Pandemie geprägt 
waren, schockte im Frühjahr 2022 Russland mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine die 
Welt und stellte diese vor eine neue Herausforderung. Dies zog auch wirtschaftliche 
Probleme nach sich. So konnten beispielweise Lieferketten nicht mehr eingehalten 
werden, die Baupreise stiegen weiter und die Energiepreise explodierten. 
Die Folgen waren auch teilweise bei der Gemeinde Weidhausen b.Coburg und ihren 
großen Baumaßnahmen zu spüren und werden in Form der Energiepreissteigerung 
auch Auswirkung auf das Haushaltsjahr 2023 haben. Die Sanierung der Hall- und 
Wiesenstraße und auch die Generalsanierung der Schulturnhalle wurden trotzdem 
weiter vorangetrieben. So steht einer Nutzung der Schulturnhalle ab dem Frühjahr 
2023 nichts mehr im Wege. Mit einem Volumen von 2.713.000 € (Ansatz 
Schulturnhalle) und von 1.991.000 € (Ansatz für Kanalbau und Straßenbau) waren 
die beiden Projekte im Haushalt 2022 die größten Posten im Vermögenshaushalt. 
Beim Beschluss über den Haushalt 2022 kam zur gesamtwirtschaftlichen Lage 
erschwerend hinzu, dass die Berechnung der Steuerkraftzahl 2022 fehlerhaft war 
und dies auch Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisung hatte. Aufgrund dessen 
und des niedrigen Ansatzes für die Gewerbesteuer wurde davon ausgegangen, dass 
es im Jahr 2022 zu einer negativen Zuführung zwischen Verwaltungs- und 
Vermögenshauhalt in Höhe von 263.000 € kommen würde. Glücklicherweise kam es 
unter anderem zu unerwarteten Gewerbesteuerrückzahlungen, weshalb 
Mehreinnahmen in Höhe von ca. 410.000 € bei der Gewerbesteuer zu verbuchen 
waren. 
 
Zum Jahresende erreichte die Gemeinde Weidhausen b.Coburg eine Zuführung vom 
Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt in Höhe von voraussichtlich 310.000 € und 
somit mehr als die gesetzliche Mindestzuführung (§ 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-
Kameralistik). 
 
Im Haushalt 2022 waren Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 2.843.790 € festgesetzt. Die tatsächliche 
Kreditsumme beläuft sich nun auf 1.200.000 €. Die verminderte Kreditaufnahme 
ergibt sich unter anderem aus der nicht geplanten Zuführung vom Verwaltungs- zum 
Vermögenshaushalt. Des Weiteren konnte die Baumaßnahme „Generalsanierung der 
Schulturnhalle“ nicht im Jahr 2022 abgeschlossen werden. Die noch ausstehenden 
Schlussrechnungen für einzelne Gewerke werden nun im Jahr 2023 fällig und sind 
dementsprechend auch im Haushalt eingeplant. Zudem wurden die 
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Haushaltsansätze für die Sanierung der Hall- und Wiesenstraße im Bereich Kanal- 
und Straßenbau nicht vollständig beansprucht und sind nun im Haushalt 2023 mit 
veranschlagt. 
 
Im Haushaltsjahr 2022 wurden aus der Rücklage der Gemeinde Weidhausen 
b.Coburg 1.040.000 € entnommen. Dies entspricht dem geplanten Ansatz. Es 
verbleibt zum Ende des Jahres 2022 eine Rücklage in Höhe von ca. 90.000 €. Damit 
wird der gesetzlichen Mindestrücklage gemäß § 20 Abs. 2 KommHV-Kameralistik 
genüge getan. 
 
Die bestehenden Kredite der Gemeinde Weidhausen b.Coburg wurden planmäßig 
getilgt. Wäre die Neuaufnahme von Schulden nicht notwendig, hätte die Gemeinde 
Weidhausen b.Coburg zum Jahresabschluss 2022 Verbindlichkeiten in Höhe von 
1.446.535 €. Durch Aufnahme von neuen Krediten in Höhe von 1.200.000 € erhöht 
sich der Schuldenstand auf 2.646.535 €. 
 
 
Abschnitt C – Haushalt 2023 
 
1. Allgemeines 
 
Die nachfolgenden Ausführungen sollen einen geordneten Überblick über die 
allgemeine Finanzlage in der Gemeinde gewähren. Näher in die Betrachtung 
einbezogen werden dabei insbesondere die Entwicklungen der wichtigsten 
Einnahmen und Ausgaben – bezogen auf den Verwaltungs‐ bzw. 
Vermögenshaushalt – sowie einzelne Projekte und Schulden in konzentrierter Form. 
Die Darstellung und Einschätzung dieser Positionen sowie wichtiger Kennzahlen wie 
z.B. Mindestzuführung oder Pro‐Kopf‐Verschuldung, dient in Verknüpfung mit dem 
Haushaltsplan sowie dem Finanzplan und Investitionsprogramm sowohl als 
Information, als auch als Entscheidungsgrundlage für den Gemeinderat. Im 
Vorbericht kommen die bedeutenden (finanz-)politischen Weichenstellungen für das 
Haushaltsjahr 2023 zum Ausdruck. 
 
Der Gesamtetat des Haushaltsjahres 2023 liegt bei 13.421.110 €. Dabei entfallen auf 
die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt 7.920.440 €. Auf die 
Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt entfallen insgesamt 5.500.670 €. 
 
Im Haushaltsjahr 2023 erfolgt eine Zuführung vom Verwaltungs- zum 
Vermögenshaushalt in Höhe von 1.012.745 €. Der Zuführung stehen 
Tilgungsausgaben in Höhe von 250.260 € gegenüber, so dass die Pflichtzuführung 
vom Vermögenshaushalt (§22 Abs. 1 Satz 1 KommHV-Kamerlastik) erreicht wird. 
Der Ausgleich im Vermögenshaushalt wird, wie im vergangenen Jahr, nicht ohne die 
Aufnahme von Krediten möglich sein. Weshalb ein Finanzierungsbedarf von 
2.026.225 € besteht. 
 
Stimmt der Gemeinderat dem Beschlussvorschlag zu, erhöht sich der Schuldenstand 
der Gemeinde zum Jahresende 2023 auf 4.422.500 €. 
Somit erhöhen sich die Verbindlichkeiten der Gemeinde Weidhausen b.Coburg im 
Jahr 2023 deutlich. Die Pro-Kopf Verschuldung steigt durch die Neuaufnahme auf 
1.334 € je Einwohner (Stand 31.12.2022: 3.316 Einwohner). 
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Für 2023 ist keine Zuführung zur (allgemeinen) Rücklage geplant. Auch in den 
folgenden Planjahren 2024 bis 2026 ist keine Zuführung vorgesehen. 
 
Die Kreisumlage ist im Haushalt 2023 mit einem Ansatz von 1.190.000 € eingeplant. 
Grundlage sind die endgültigen Umlagekraftzahlen 2023 und ein angenommener 
Kreisumlagehebesatz (Hebesatz 2022: 40,0 Prozent) von 40,0 Prozent.  
 
Größere zu berücksichtigende Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2023 die 
Fertigstellung des Generalumbaus der Schulturnhalle (Ansatz: 1.200.000 €) sowie 
der Neubau des Rathauses (Ansatz: 1.200.000 €). Des Weiteren sind für den 
Straßenbau in der Hall- und Wiesenstraße 1.403.000 € veranschlagt. Weitere 
Maßnahmen sind unter anderem die Sanierung des Schulportplatzes (Ansatz: 
142.000 €) und verschiedene Anschaffungen für die Kläranlage (Ansatz: 155.000 €)  
Die zur allgemeinen Projektrealisierung vom Freistaat Bayern ausgebrachte 
Investitionspauschale wird für 2023 mit einem Ansatz von 135.000 € veranschlagt 
(Ansatz 2022: 126.500 €).  
 
Die gegenwärtige Finanzplanung geht weiterhin bis zu deren Ende im Jahr 2026 von 
einer regen Investitionstätigkeit in der Gemeinde Weidhausen b.Coburg aus. Die 
Schwerpunkte des neuen Haushaltsplanes 2023 werden im Nachfolgenden noch 
näher erläutert. 
 
 
2. Entwicklung der wichtigsten Einnahmearten im Verwaltungshaushalt 
 
Einnahmeart Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 
Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern 1.987.000 € 1.896.000 € 1.940.239 € 
Einkommensteuerersatz 137.000 € 129.000 € 115.203 
Gewerbesteuer 1.600.000 € 1.300.000 € 992.706 € 
Schlüsselzuweisungen vom Land 1.174.000 € 358.000 € 434.096 € 
Grundsteuer A und B 393.900 € 392.900 € 384.089 € 
Konzessionen und Gewinnbeteiligung 114.000 € 146.000 € 147.257 € 

 
Den größten Einnahmeposten im Verwaltungshaushalt der Gemeinde Weidhausen 
b.Coburg bildet wie üblich der Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern mit 
einem Ansatz von 1.987.000 €. Der Ansatz hat sich im Vergleich zum letzten Jahr um 
90.000 € erhöht. 
 
Der Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern setzt sich zusammen aus der 
Einkommensteuerbeteiligung mit 1.742.000 € und der Umsatzsteuerbeteiligung mit 
245.000 €. Hinzu kommt noch die Einkommensteuerersatzleistung mit 137.000 €. 
Vereinfacht ausgedrückt erhält eine Gemeinde diejenigen Anteile entsprechend dem 
Anteil der Steuerzahlungen ihrer Bürger an den gesamten 
Einkommensteuerleistungen aller Bürger. 
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Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer steigen im Vergleich zum Vorjahr an. Für 
das Haushaltsjahr 2023 wird ein Gewerbesteueraufkommen von 1.600.000 € 
veranschlagt. Die Erhöhung ist einerseits durch steigende Vorauszahlungen und 
andererseits durch Nachzahlungen für vergangene Veranlagungsjahre, die im Jahr 
2023 kassenwirksam werden, begründet. Für künftige Haushaltsjahre wird weiterhin 
mit einer steigenden Gewerbesteuer gerechnet. Sowohl der Ansatz für das 
Haushaltsjahr 2023 als auch die Ansätze für künftige Haushaltsjahre sind vorsichtig 
zu bemessen, da die Gewerbesteuer häufig vielen Schwankungen unterworfen sein 
kann. Die Gewerbesteuereinnahmen bleiben daher immer ein nicht zu 
unterschätzender Unsicherheitsfaktor im gemeindlichen Haushalt. 
 

 
 
Die obige Grafik zeigt deutlich, welchen – teils starken – Schwankungen die 
Gewerbesteuereinnahmen unterworfen waren bzw. sind. Die Gewerbesteuer stellt 
dadurch sowohl von der durchschnittlichen Höhe, als auch von der Zuverlässigkeit 
des Eingangs, für den Verwaltungshaushalt der Gemeinde eine vergleichsweise 
schwer kalkulierbare Grundlage für die Finanzierung dar. 
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Mit einem Ansatz von 1.174.000 € sind die Schlüsselzuweisungen, die der 
Freistaat Bayern für finanzschwächere Kommunen leistet, im Haushalt 2023 
enthalten. Schlüsselzuweisungen stellen ein Instrument im Finanzausgleich dar, 
welches helfen soll das Fehlen einer eigenen dauerhaft zuverlässigen Steuerkraft zu 
kompensieren. Sie ergänzen die eigenen Steuereinnahmen der Gemeinde 
Weidhausen b.Coburg. Der Mitteilung über die Höhe der Schlüsselzuweisung liegt 
eine aufwändige Berechnung zugrunde, die (u.a.) eine Gewichtung der 
Strukturschwäche mit Blick auf die Einwohnerzahlen beinhaltet. 
Im Vorbericht des vergangenen Jahres wurde erwähnt, dass die Steuerkraftzahl für 
das Jahr 2022 falsch berechnet wurde und dadurch die Gemeinde Weidhausen 
b.Coburg weniger Schlüsselzuweisungen im Jahr 2022 erhält. Diese fehlerhafte 
Berechnung wurde nun mit der Steuerkraftzahl 2023 ausgeglichen. Dies ist auch der 
Grund weshalb die Gemeinde Weidhausen b.Coburg im Jahr 2023 
Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.174.000 € erhält. In den zukünftigen 
Planjahren sind die Schlüsselzuweisungen wieder mit einem deutlich niedrigeren 
Betrag veranschlagt. 
 
Die Einnahmen aus den Grundsteuern A und B unterliegen naturgemäß keinen 
größeren Schwankungen. Mit einem Ansatz in Höhe von zusammen 393.900 € 
bewegen sie sich auf Vorjahresniveau. 
 
Nicht unbeachtlich für den Gemeindehaushalt sind auch die 
Konzessionseinnahmen von Strom- und Gasversorgungsunternehmen (Ansatz: 
80.000 €, HHSt. 8101.2200) sowie die Gewinnbeteiligung der SÜC Energie & H20 
GmbH (Ansatz: 34.000 €, HHSt. 8700.2100). 
 
3. Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten im Verwaltungshaushalt 
 
Ausgabeart Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 
Personalausgaben 2.243.306 € 2.336.630 € 2.250.468 € 
Kreisumlage 1.190.000 € 1.600.000 € 1.516.597 € 
Zuführung zum Vermögenshaushalt 1.012.745 € 0 € 0 € 
Gewerbesteuerumlage 147.000 € 120.000 € 94.306 € 
Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG 1.200.000 € 1.200.000 € 1.293.393 € 
Umlage Schulverband Mittelschule Sonnefeld 145.000 € 180.000 € 150.354 € 

 
Weiterhin die größten Ausgaben im Verwaltungshaushalt der Gemeinde Weidhausen 
b.Coburg sind die Personalkosten. Im Haushaltsjahr 2023 werden diese wohl 
2.243.306 € (Vorjahr: 2.336.630 €) betragen. Der Personalkostenanteil am 
Verwaltungshaushalt entspricht somit 28,3 % (Vorjahr 34,3 %). Der 
Personalkostenansatz ist damit geringfügig niedriger als im Vorjahr. Das sich der 
Personalkostenanteil reduziert hat, liegt vor allem an den erhöhten Einnahmen durch 
Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisung. 
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Eine weitere große Einzelausgabe im Verwaltungshaushalt der Gemeinde 
Weidhausen b.Coburg bildet die Kreisumlage. Die für ihre Ermittlung maßgebliche 
Umlagekraft wird jeweils auf Basis der Steuerkraft des Vorvorjahres und der 
Schlüsselzuweisung des Vorjahres (80 % davon) berechnet und beträgt gemäß dem 
Bescheid des Bayerischen Landesamtes für Statistik für das Jahr 2023 2.952.570 €.  
 
Der Kreisumlagen-Hebesatz lag im vergangenen Jahr bei 40,0 Prozent. Auch für die 
Haushaltsplanung 2023 wurde von einem Hebesatz von 40,0 ausgegangen. Der 
Haushaltsansatz beträgt somit 1.190.000 €. 
 
Die Zuführung an den Vermögenshaushalt, also der Überschuss, der im 
Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden kann, beläuft sich für das Jahr 2023 auf 
1.012.745 €. Im Vorjahr war keine Zuführung zum Vermögenshaushalt geplant.  
Weitere Ausführungen zur Zuführungssituation sind unter nachfolgendem Punkt 4 
„Zuführung zwischen Verwaltungs‐ und Vermögenshaushalt“ zu finden. 
 
Die Gewerbesteuerumlage ist an das Ist‐Aufkommen des aktuellen Jahres 
gekoppelt, welches grundsätzlich vom Soll‐Aufkommen abweicht. Das 
Ist‐Aufkommen wird durch den Hebesatz geteilt und mit dem gesetzlich festgelegten 
Vervielfältiger (35%) multipliziert. 
 
Die Kosten für die Kinderbetreuung nach den gesetzlichen Vorgaben des BayKiBiG 
sind auch im Haushaltsplan 2023 im Millionen-€-Bereich. Der Planansatz sieht einen 
Wert von 1.200.000 € vor, bei geplanter Refinanzierung durch Bundes- und 
Landesmittel in Höhe von 780.000 € (Unterabschnitt 4642, Betriebskostenförderung 
BayKiBiG). 
 
Der Ansatz für die Schulumlage des Schulverbands Mittelschule Sonnefeld 
verringert sich im Vergleich zum vergangenen Jahr um 35.000 €. Für 2023 werden 
damit 145.000 € veranschlagt. 
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4. Zuführung zwischen Verwaltungs‐ und Vermögenshaushalt 
 
Als einer der wohl wichtigsten Gradmesser für die Beurteilung der finanziellen 
Leistungsfähigkeit einer Gemeinde gilt die Zuführungsrate an den 
Vermögenshaushalt. Der Verwaltungshaushalt ist so auszugleichen, dass der 
Überschuss dem Vermögenshaushalt zugeführt werden muss. Dieser Überschuss 
dient dann zunächst der Schuldentilgung und steht darüber hinaus für entsprechende 
Investitionen zur Verfügung.  
 
Das Prinzip besteht also darin, dass die laufenden Einnahmen höher als die 
laufenden Ausgaben sein müssen, um Vermögenswerte schaffen zu können. Die 
gesetzliche Mindestzuführung nach § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Kameralistik 
definiert sich über die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen.  
 
An ordentlichen Tilgungsleistungen sind im Haushaltsjahr 2023 rund 250.260 € zu 
leisten. Der Mindestzuführung steht die veranschlagte planmäßige Zuführung zum 
Vermögenshaushalt in Höhe von 1.012.745 € gegenüber. Für das Jahr 2023 liegt die 
Zuführung damit über der Mindestzuführung (§22 Abs. 1 Satz 1 KommHV-
Kameralistik). Demzufolge kann der Differenzbetrag für investive Maßnahmen des 
Vermögenshaushaltes verwendet werden.  
 
In den folgenden Planjahren liegt die Zuführung bei 183.195 € (Ansatz 2024) und 
263.845 € (Ansatz 2025). 
 
 
5. Entwicklung der wichtigsten Einnahmearten im Vermögenshaushalt 
 
Einnahmeart Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 
Zuführung vom Verwaltungshaushalt 1.012.745 € 0 € 0 € 
Investitionspauschale 135.000 € 126.500 € 0 € 
Zuwendung Generalsanierung Schulturnhalle 260.000 € 784.000 € 0 € 
Zuschuss KFW Sanierung Schulturnhalle 615.000 € 0 € 0 € 
Zuschüsse Abwasserbeseitigung (RZWas) 928.000 € 928.000 € 0 € 
Kreditaufnahme 2.026.225 € 2.843.790 € 540.000 € 
Entnahme aus der Rücklage 0 € 1.040.000 € 312.749 € 

 
Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt beträgt im Haushaltsjahr 2023 1.012.745 
€. Bis auf den Anteil der ordentlichen Tilgungsleistungen wird die Zuführung 
vollständig für investive Maßnahmen verwendet. 
 
Im Haushaltsjahr 2023 ist keine Entnahme der Rücklage geplant. Aktuell enthält die 
Rücklage ungefähr den Mindestbetrag gemäß §20 Abs. 2 KommHV-Kameralistik. 
 
Neben der Zuführung vom Verwaltungshaushalt ist die bedeutendste Einnahme im 
Vermögenshaushalt 2023 die Zuwendung für die Abwasserbeseitigung (nach 
RZWas). Für die Erneuerung des Kanals in der Hall- und Wiesenstraße wurde der 
Gemeinde Weidhausen b.Coburg ein Betrag von bis zu 928.000 € (Ansatz aus 
Vorjahr) in Aussicht gestellt. 
 
Auch für den Generalumbau der Schulturnhalle erhält die Gemeinde Weidhausen 
b.Coburg noch einen Teil der Zuwendung von der Regierung von Oberfranken in 
Höhe von 260.000 € (Gesamtförderung: 784.000 €). Zusätzlich wurde bei der KFW 
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ein weiterer Zuschuss in Höhe von 615.000 € für den Generalumbau der 
Schulturnhalle beantragt, der nach Fertigstellung ausgezahlt wird. 
 
Der Haushaltsausgleich kann auch in diesem Jahr nicht ohne Kreditaufnahme 
erfolgen. Eingeplant sind hierfür 2.026.225 €. 
 
 
6. Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten im Vermögenshaushalt 
 
Ausgabeart Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 
Neubau Rathaus 1.200.000 € 40.000 € 9.900 € 
Generalumbau Schulturnhalle 1.200.000 € 2.713.000 € 425.313 € 
Sanierung Schulsportplatz 142.000 € 20.000 € 0 € 
Glasfaseranschluss Schule 72.000 € 0 € 0 € 
Straßenbau Hallstraße 819.000 € 30.000 € 0 € 
Straßenbau Wiesenstraße 584.000 € 853.000 € 0 € 
Anschaffungen Kläranlage 155.000 € 0 € 0 € 
Tilgungen 214.080 €  € 236.511 € 

 
Die Gemeinde Weidhausen b.Coburg baut ein neues Rathaus. Hierfür sind laut 
Schätzung des Architekturbüros Kosten in Höhe von 1.200.000 € (Ansatz 2024: 
1.800.000 €) für das Jahr 2023 einzuplanen. 
 
Der Generalumbau der Schulturnhalle soll im Frühjahr 2023 abgeschlossen 
werden. Die Gesamtkosten beziffert das Architekturbüro Spindler GmbH mit ca. 
3.600.000 €. Davon entfallen ca. 1.200.000 € auf die letzten Rechnungen, die im 
Haushaltsjahr 2023 fällig werden. 
 
Zusätzlich soll der Schulsportplatz der Grundschule saniert werden. Ein 
entsprechendes Angebot in Höhe von 142.000 € liegt der Verwaltung vor. 
 
In seiner Sitzung am 14.11.2022 hat der Gemeinderat entschieden, den 
Glasfaseranschluss der Grundschule auszubauen und eine entsprechende 
Auftragsvergabe beschlossen. Gemäß dem Angebot wird ein Haushaltsansatz von 
72.000 für das Jahr 2023 veranschlagt. 
 
Im Jahr 2023 soll im Zuge der Sanierung der Hall- und Wiesenstraße der 
Straßenbau durchgeführt werden. Hierfür entfallen Kosten in Höhe von 819.000 € auf 
die Hallstraße und 584.000 € auf die Wiesenstraße. 
 
Weitere Ausgaben des Vermögenshaushaltes können dem Einzelplan sowie der 
Finanzplanung 2023 bis 2026 entnommen werden.  
 
 
7. Entwicklung der Verschuldung 
 
Die Verbindlichkeiten der Gemeinde Weidhausen b.Coburg werden sich durch neue 
Kreditaufnahmen im Jahr 2023 deutlich erhöhen. Der Schuldenstand wird nach einer 
Kreditaufnahme von 2.026.225 € auf 4.422.500 € anwachsen. Damit steigt die Pro-
Kopf-Verschuldung auf 1.334 € je Einwohner.  
 
Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2023 (Stand 31.02.2022: 3.316 Einwohner) 
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Aus unseren bestehenden Kreditverträgen fallen in 2023 planmäßig ordentliche 
Tilgungsleistungen in Höhe von 250.260 € an, was gleichzeitig den 
Mindestzuführungsbetrag zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (siehe 
Punkt 4.) bedeutet. 
 
Neben den Tilgungsleistungen sind als weiterer Schuldendienst die aus den 
bestehenden Kreditverpflichtungen anfallenden Zinszahlungen zu nennen. Diese 
sind mit 24.400 € eingeplant (ohne Kassenkreditzinsen).  
 
Der veranschlagte Schuldendienst erreicht damit im Gemeindehaushalt 2023 einen 
Betrag in Höhe von 274.660 €, das sind 3,47 % des Volumens des 
Verwaltungshaushalts (ordentliche Tilgungs‐ und Zinszahlungen ohne 
Kassenkreditzinsen). 
 
 
8. Entwicklung der Rücklage 
 

Jahr Zuführung Entnahme Stand Grundlage 

31.12.2018 78.453 € 0 € 1.091.928 € Ergebnis 2018 

31.12.2019 0 € 343.264 € 748.664 € Ergebnis 2019 

31.12.2020 698.775 € 0 € 1.447.439 € Ergebnis 2020 

31.12.2021 0 € 312.749 € 1.134.689 € Ergebnis 2021 

31.12.2022 0 € 1.040.000 € 94.689 € Ansatz 2022 

31.12.2023 0 € 0 € 94.689 € Ansatz 2023 

31.12.2024 0 € 0 € 94.689 € Ansatz 2024 

31.12.2025 0 € 37.475 € 57.214 € Ansatz 2025 

31.12.2026 0 € 0 € 57.214 € Ansatz 2026 
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9. Kassenkredite 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde in der Haushaltssatzung für das Jahr 
2023 mit 1.200.000 € festgesetzt. Der festgesetzte Kassenkredit dient der 
Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit in Zusammenhang mit der Abwicklung der 
vorgenannten Maßnahmen.  
 
Der festgesetzte Betrag orientiert sich dabei gemäß Art. 73 Abs. 2 GO an der 
1/6‐Grenze der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen (Höchstbetrag 
1.217.073 €).  
 
 
10. Zusammenfassung des Haushaltsjahres 2023 
 
Wie in den beiden vergangenen Jahren auch, wird der Haushaltsausgleich der 
Gemeinde Weidhausen b.Coburg für das Jahr 2023 nicht ohne Kreditaufnahme 
(Ansatz: 2.026.225 €) zu stemmen sein. Nachdem die Rücklage im vergangenen 
Jahr bis auf den gesetzlichen Mindestbetrag ausgeschöpft wurde, kann auf diese 
Finanzierungsmöglichkeit für Investitionsmaßnahmen nicht zurückgegriffen werden. 
Mit dem Straßenbau in der Hall- und Wiesenstraße und dem Generalumbau der 
Schulturnhalle nehmen zwei Maßnahmen – wie in den vergangenen Jahren – die 
größten Posten im Vermögenshaushalt ein. Zusätzlich kommt mit dem notwendigen 
Neubau des Rathauses auf die Gemeinde Weidhausen b.Coburg in den Jahren 2023 
und 2024 das nächste Millionenprojekt (Ansatz 2023: 1.200.000 €; Gesamtkosten: 
ca. 3.000.000 €) zu. Trotz höherer Kosten im Verwaltungshaushalt durch 
beispielweise die Energiepreissteigerung, kann erfreulicherweise im Jahr 2023 mit 
einer hohen Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt gerechnet 
werden (Ansatz: 1.012.745 €) und somit die Mindestzuführung in Höhe der 
ordentlichen Tilgungsleistungen erreicht werden. Nach Abschluss der genannten 
Projekte und Vollzug der Finanzplanung 2023 bis 2026 bewegt sich die Gemeinde 
Weidhausen b.Coburg aber am Rande der Leistungsfähigkeit. Zusätzliche Projekte 
sind in diesem Zeitrahmen schwer realisierbar. In den kommenden Jahren sollte 
deshalb bei den Haushaltsberatungen und im Gemeinderat mit Bedacht entschieden 
werden, welche Maßnahmen umgesetzt werden und in welchen Bereichen mögliche 
Einsparpotentiale bestehen. 
In Summe kann den kommunalen Verwaltungsträgern im Jahr 2023 ein Haushalt 
vorgelegt werden, der - wie in den vergangenen Jahren - notwendige Investitionen 
enthält, die keinen Aufschub dulden, der aber auf der anderen Seite auch deutlich 
macht, dass die Gemeinde Weidhausen b.Coburg Ihren finanziellen 
Handlungsspielraum nahezu ausgeschöpft hat. 
 
 
 
Weidhausen b.Coburg, im Februar 2023 
 

 
 

Florian Stark 
Kämmerer 
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Gemeindehaushalt 2023 
- Änderungen 

 
 
Am 15.02.2023 fand die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde 
Weidhausen b.Coburg zur Vorberatung des Entwurfs für den Gemeindehaushalt 
2023 im Sitzungssaal der Gemeinde Weidhausen b.Coburg, Feuerwehrgerätehaus, 
Reußenberg 8, 96279 Weidhausen b.Coburg, statt. Der Ausschuss nahm folgende 
Änderungen bzw. Ergänzungen im Haushaltsentwurf 2023 vor: 
 

1. Der Ansatz für die Verbesserung des Brandschutzes im Schulgebäude 
(Finanzplan lfd. Nr. 9 Ausgaben) wird in das Jahr 2024 verschoben. 

2. Der Ansatz für den Bau des Spielplatzes im Baugebiet Mühlleite (Finanzplan 
lfd. Nr. 17 Ausgaben) wird für das Jahr 2023 von 30.000 € auf 10.000 € 
reduziert. Für das Haushaltsjahr 2024 sind weitere 40.000 € eingeplant. 

3. Der Ansatz für Anschaffungen für den Bauhof (Finanzplan lfd. Nr. 25 
Ausgaben) wird von 22.000 € auf 25.000 € erhöht. 

4. Der Ansatz für die Sanierung der Friedhofshalle (Finanzplan lfd. Nr. 42 
Ausgaben) wird von 7.000 € auf 10.000 € erhöht. 

5. Für den Verkauf des alten Feuerwehrautos der FFW Neuensorg wird im 
Finanzplan für das Jahr 2023 ein Ansatz von 5.000 € bei den Einnahmen 
veranschlagt. 

6. Durch die Veränderungen ergibt sich ein neuer Kreditbedarf (Finanzplan lfd. 
Nr. 23 Einnahmen) von 2.309.625 €. 

 
Durch die genannten Änderungen beträgt das Gesamthaushaltsvolumen 13.700.710 
€. Auf die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt entfallen 7.920.440 €. 
Auf die Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt entfallen 5.780.270 €. 
Der Schuldenstand steigt zum Ende des Haushaltsjahres 2023 auf 4.712.959 €. Die 
Pro-Kopf-Verschuldung beträgt somit 1.421,28 € (Stand 31.12.2022: 3.316 
Einwohner). 
 
Der Haushaltsentwurf mit seinen Änderungen und Ergänzungen wurde durch den 
Haupt- und Finanzausschuss dem Gemeinderat zur Beschlussfassung empfohlen. 
 
 
Weidhausen b.Coburg, 16.02.2023 
 

 
 
Florian Stark 
Kämmerer 
 
 


